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Entwurf 
 
 
 

Satzung 

der Stadt Memmingen 

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

 
 Vom 

 
Aufgrund von Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 8 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 264 – Bayeri-
sche Rechtssammlung Gliederungsnummer 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 638) und aufgrund von Artikeln 22 Absatz 2, 
23 und 24 Absatz 1 Nummer 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 796 - Baye-
rische Rechtssammlung Gliederungsnummer 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 
2 des Gesetzes vom 22.07.2022, (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 374) erlässt die Stadt 
Memmingen folgende Satzung: 
 

Artikel 1  

Satzungsänderungen 

Die Satzung der Stadt Memmingen über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
städtischen Friedhöfe und sonstigen Bestattungseinrichtungen (Friedhofsgebührensatzung -
FGS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2015 (Satzungs- und Verord-
nungsblatt Seite 186) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Die Bestattungsgebühren betragen je Bestattungsfall 

a) für die Aufbahrung in der Leichenzelle, die Dekoration 
der Leichenzelle, die Abhaltung einer Trauerfeier in der 
Aussegnungshalle, die Herstellung des Grabes mit an-
schließender dortiger Erdbestattung 

 - in einem Erwachsenengrab (Personen über 12 Jahre)  

 
 
 
 

1.250 EUR, 
 - in einem Kindergrab (Personen bis 12 Jahre) 530 EUR, 
  

b) für die Aufbahrung in der Leichenzelle, die Dekoration 
der Leichenzelle in den Leichenhallen der Friedhöfe    
Amendingen, Buxach, Steinheim, Volkratshofen, Herstel-
lung des Grabes und anschließender dortiger Erdbestat-
tung  

 - in einem Erwachsenengrab (Personen über 12 Jahre) 

 
 
 
 
 

1.040 EUR, 
 - in einem Kindergrab (Personen bis 12 Jahre) 400 EUR, 
  

c) für die Tieferlegung einer Leiche in einem Wahlgrab  170 EUR,  
  

d) für die Aufbahrung in der Leichenzelle und die Dekora-
tion der Leichenzelle bei anschließender Überführung 

 
240 EUR,  

  

e) für die Abhaltung einer Trauerfeier im Waldfriedhof 
 - in der Aussegnungshalle  
 - im Nebenraum der Aussegnungshalle  

 
300 EUR, 
150 EUR, 
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f) für die Orgelbenutzung in der Aussegnungshalle des 
Waldfriedhofs 

 
          38 EUR, 

  
  

g) für die Benutzung der Musikanlage einschließlich Tonträ-
ger 

 
43 EUR, 

h) für die Benutzung des Sektionsraumes je Fall  
 - zur Sektion 299 EUR, 
 - zur rituellen Waschung 99 EUR, 
  

i) für die Benutzung der Kühlzelle je Tag 45 EUR, 
  

j) für die Beförderung von Kränzen (Gebinden) je angefan-
gene 10 Stück 

 
14 EUR, 

  

k) für die Herstellung eines Grabes zur Beisetzung einer 
Urne mit anschließender Beisetzung  

 
207 EUR, 

  

l) für die Bestattung einer Urne in einer Urnennische einer 
Urnenwand 

 
          170 EUR, 

  

 m) für die Bestattung einer Urne im Urnengemeinschafts-
grab im Waldfriedhof 

 
200 EUR.“ 

 
 
2. § 4 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„(2) Die Grabplatzgebühren der Einzelgräber zur Erdbestattung betragen 

1. im Waldfriedhof 

a) bei Wahlgräbern  

mit einer Ruhezeit von  6 Jahren 8 Jahren 10 Jahren 12 Jahren 

nur Kinder     nur Kinder         nur Kinder     Erwachsene 

A-Gräber 566 EUR 755 EUR 944 EUR 1.133 EUR, 
A-Gräber rückwärts 437 EUR 582 EUR 728 EUR 874 EUR, 
B-Gräber 494 EUR 659 EUR 824 EUR 989 EUR, 
C-Gräber 430 EUR 573 EUR 716 EUR 860 EUR, 
D-Gräber  412 EUR 549 EUR 686 EUR 824 EUR, 
Kindergräber  190 EUR 253 EUR 317 EUR. 

 
b) bei Reihengräbern mit einer Ruhezeit von 12 Jahren  659 EUR, 

 
2. im Friedhof Amendingen 

a)  für Erwachsenengräber (Personen über 12 Jahre) 
 mit einer Ruhezeit von 18 Jahren 1.236 EUR, 
 

b) für Kindergräber (Personen bis 12 Jahre) 
mit einer Ruhezeit von 12 Jahren   381 EUR, 

 
3. in den Friedhöfen Buxach, Steinheim und Volkratshofen 

a)  für Erwachsenengräber (Personen über 12 Jahre) 
 mit einer Ruhezeit von 25 Jahren    1.717 EUR, 

 

b) für Kindergräber (Personen bis 12 Jahre) 
mit einer Ruhezeit von 15 Jahren     476 EUR. 
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(3) Die Grabplatzgebühren zur Urnenbestattung betragen 

1. im Waldfriedhof bei einer Ruhezeit von 12 Jahren 

a) für Urnengräber 744 EUR, 

b) für Urnenrasengräber 916 EUR, 

c) für Urnennischen in einer Urnenwand  909 EUR, 

d) für einen Bestattungsplatz im Urnengemeinschaftsgrab  686 EUR, 

e) für die zusätzliche Beisetzung einer Urne in  
einem Wahlgrab nach § 14 Absatz 3 Satz 3  
der Friedhofssatzung 

A-Gräber    1.133 EUR, 
A-Gräber rückwärts    874 EUR, 
B-Gräber    989 EUR, 
C-Gräber    860 EUR, 
D-Gräber  824 EUR, 

f)    für Urnenbaumgräber 916 EUR 

g)   für Urnenröhrengräber 1.040 EUR. 

  
 

 2. in den Friedhöfen Amendingen, Buxach, Steinheim  
und Volkratshofen bei einer Ruhezeit von 12 Jahren 

 

a) für Urnengräber 744 EUR, 

b) für Urnenrasengräber 916 EUR, 

c) für Urnennischen in einer Urnenwand 920 EUR, 

d) für die zusätzliche Beisetzung einer Urne in  
einem Wahlgrab nach § 14 Absatz 3 Satz 3 

 der Friedhofssatzung 744 EUR.“ 
 
 
3. § 5 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) 1Die Friedhofsunterhaltsgebühren sind in den Grabplatzgebühren gemäß § 4 enthal-

ten.“ 

 
4. § 6 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„(2) Die Ausgrabungsgebühren betragen 

a) bei Ausgrabungen aus Erdbestattungsgräbern 

1. für das Öffnen und Schließen des Grabes 670 EUR, 

 

2. für die Aushebung von Leichen oder Leichenteilen 

- aus Erwachsenengräbern (Personen über 12 Jahre) 

 -- vor Ablauf der Ruhezeit 1.400 EUR, 
 -- nach Ablauf der Ruhezeit 670 EUR, 

 

- aus Kindergräbern (Personen bis 12 Jahre) 
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-- vor Ablauf der Ruhezeit 590 EUR, 
-- nach Ablauf der Ruhezeit 370 EUR, 

 

b) bei Ausgrabungen von Urnen für das Öffnen 
und Schließen des Grabes und die Aushebung der Urne 200 EUR, 

 

c) für das Öffnen und Verschließen von Urnennischen und 
die Entnahme der Urne 170 EUR. 
 

(3) Die Wiederbestattungsgebühren betragen bei der Wiederbestattung  

a) von Leichen oder Leichenteilen 670 EUR, 

b) einer Urne in einem Grab 200 EUR, 

c) einer Urne in einer Urnennische 170 EUR.“ 
 
 
5. In § 7 Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „200 EUR“ durch die Worte „220 EUR“ ersetzt. 
 
 
6. In § 8 werden die Worte „138 EUR“ durch die Worte „153 EUR“ ersetzt. 
 
 
7.  § 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Die Gebühr für die Benutzung des Grabfeldes beim Weißen Engel im Waldfriedhof 

beträgt für jeden Fall 

a) der einzelnen Zur-Ruhe-Bettung einer Fehlgeburt, eines Fötus 

oder Embryos aus einem Schwangerschaftsabbruch 155 EUR, 

 

b) der gesammelten Zur-Ruhe-Bettung von Fehlgeburten, Feten 
oder Embryos aus Schwangerschaftsabbrüchen 155 EUR, 

 

  

 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
  
 
 
Memmingen,  
STADT MEMMINGEN 
 
 
Manfred Schilder 
Oberbürgermeister 


